
  

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 3223-2023/DaDi  

  
Fachbereich: 310.3 - Ehrenamt, Sport, Kultur und Partnerschaften 

Beteiligungen: 230 - Finanz- und Rechnungswesen 

L - Landrat 

  
Produkt: 1.08.01.01 Förderung des Sports 

  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 

 2. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur Kenntnisnahme 

 

  
Betreff: Förderung von Investitionsmaßnahmen der Sportvereine im Landkreis 

Darmstadt-Dieburg – Ergänzung des Sportförderplans 2023 um ein 

weiteres Vereinsprojekt 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreisausschuss ergänzt das am 18.07.2023 (Vorlagen-Nr. 3079-2023) beschlossene „Investive 

Sportförderprogramm 2023 für Sportvereine im Landkreis Darmstadt-Dieburg“ um folgendes 

weiteres Vereinsprojekt: 

 

Ski- und Tennisclub Semd e.V. in Groß-Umstadt/Semd 

Projekt: Umrüstung der Flutlichtanlage auf dem Vereinsgelände auf umweltfreundliche LED-

Technik 

 

Die erforderlichen Mittel für die Investive Sportförderung dieses Vereinsprojekts in Höhe von 

1.590,00 Euro, stehen im Haushaltsplan 2023 vorbehaltlich der Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde auf dem Produkt 1.08.01.01.00 Förderung des Sports, Sachkonto 8050508 als 

Maßnahme „Zuschüsse für Vereinssportanlagen“ haushaltsrechtlich zur Verfügung. 
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Begründung: 

 

Als Grundlage für eine Investive Sportförderung für Vereine im Landkreis Darmstadt-Dieburg 

gelten die „Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg“ (in der 

Fassung vom 9. September 2019). 

 

Integrierter Bestandteil des aktuellen Systems der Sportförderung ist die enge Einbeziehung des 

Sportkreis Darmstadt-Dieburg e.V. mit der Entgegennahme und Prüfung eingehender 

Förderanträge und die Erarbeitung einer Empfehlung für das jährliche Sportförderprogramm. 

 

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 18.07.2023 (Vorlagen-Nr. 3079-2023) das „Investive 

Sportförderprogramm 2023 für Sportvereine im Landkreis Darmstadt-Dieburg“ beschlossen. 

 

Hiermit wird ein weiteres Projekt zur Beschlussfassung nachgereicht: 

 

Der Ski- und Tennisclub Semd e.V. in Groß-Umstadt/Semd steht bereits seit Anfang des Jahres 

2023 mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bezüglich des Projektes Umrüstung der Flutlichtanlage 

des Vereinsgeländes auf umweltfreundliche LED-Technik im Kontakt und hat bereits die 

projektbezogenen Förderantragsunterlagen eingereicht. Im Laufe des 

Antragbearbeitungsprocederes waren seitens des Vereins einige Abstimmungen mit den 

möglichen ausführenden Unternehmen und auch Klärungen der Finanzierungsbedarfe entstanden. 

Daher war das Projekt in der Projektliste zur Beschlussvorlage-Nr. 3079-2023 noch nicht 

berücksichtigt worden. Aus diesem Grund wird dieses Vereinsprojekt zur Beschlussfassung einer 

Investiven Sportförderung für das Förderjahr 2023 nachgereicht: 

 

Das Projekt des Ski- und Tennisclub Semd e.V. in Groß-Umstadt/Semd „Umrüstung der 

Flutlichtanlage des Vereinsgeländes auf umweltfreundliche LED-Technik“ entspricht den Kriterien 

der Sportförderrichtlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 

Die zuwendungsfähigen Projektkosten betragen 15.900 Euro. Gemäß den Förderrichtlinien ist eine 

10%-Förderung der zuwendungsfähigen Kosten, entspricht bei diesem Projekt 1.590 Euro, durch 

die Investive Sportförderung des Landkreises möglich. 

 

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 sind Finanzmittel in Höhe von insgesamt 200.000 EUR 

bereitgestellt. Dies für Investitionsmaßnahmen der im Landkreis Darmstadt-Dieburg ansässigen 

eingetragenen Sportvereine. 

Darüber hinaus stehen zur Finanzierung des übersteigenden Finanzbedarfs weitere Haushaltsmittel 

aus vorhandenen Haushaltsausgaberesten (nicht abgerufene Fördermittel) aus dem Jahr 2022 zur 

Verfügung. Die für dieses nachgereichte Vereinsprojekt erforderlichen Mittel in Höhe von 1.590 

Euro stehen damit haushalterisch zur Verfügung. 

 

Auch für dieses nachgemeldete Vereinsprojekt für das Förderjahr 2023 gilt die Beschlussfassung 

vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2023 durch die Aufsichtsbehörde. Die 

Finanzmittel sind auf dem Produkt 1.08.01.01.00 Förderung des Sports, Sachkonto 8050508 als 

Maßnahme „Zuschüsse für Vereinssportanlagen“ haushaltsrechtlich abgebildet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Produkt: 1.08.01.01.00 

Investitionsmaßnahme: 5.800001.530 

  

Aufwendungen 2023 2024 2025 

Sachkonto: 8050508 1.590,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Erträge 2023 2024 2025 

Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 
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